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An das SSC Theologien (kath., orth., isl.) und Religionswissenschaft
E-Mail SSC: ssc.ktf@univie.ac.at

Antrag auf Anerkennung von Prüfungen, anderen Studienleistungen, Tätigkeiten und Qualifikationen (gemäß § 78 UG) (SL/A1)



Angaben zur*zum Studierenden (von der*dem Studierenden auszufüllen)

	Familienname: 

	Vorname: 
	Matrikelnummer: 

	Telefon (optional): 
	E-Mail (u:account): 



Angaben zum Curriculum für welches die Anerkennung erfolgen soll (von der*dem Studierenden auszufüllen)

	Studienkennzahl lt. Studienblatt: Masterstudium Religionswissenschaft UA 066 800 (Version 2025)



Unterschrift der*des Studierenden
Hiermit bestätige ich, dass ich meine persönlichen Daten über u:space auf Richtigkeit und Vollständigkeit überprüft bzw. ergänzt/korrigiert habe.
Datum
Unterschrift der*des Studierenden







Hinweise zur Anerkennung:
· Alle für die Beurteilung notwendigen Unterlagen sind dem Antrag beizulegen.
· Für fremdsprachige Dokumente sind beglaubigte Übersetzungen beizulegen.
· Die SPL entscheidet innerhalb von max. 2 Monaten mit Bescheid. Mit Rechtskraft des Bescheids sind die Anerkennungen unveränderbar.
· Anerkennungen gelten als Prüfungsantritt, eine zusätzliche Absolvierung der Prüfung ist unzulässig.
· Eine Anerkennung bereits anerkannter Prüfungen ist nicht möglich. Es können immer nur originale, ursprünglich absolvierte Prüfungen anerkannt werden.
· Wird vor Abschluss des Anerkennungsverfahrens (Rechtskraft des Bescheids) die Prüfung positiv absolviert, fällt durch die Änderung maßgeblicher Umstände das rechtliche Interesse an einer Entscheidung weg.
In diesem Fall wird das Verfahren durch Aktenvermerk eingestellt.





M1: Pflichtmodul Religionsgeschichte (Gesamtmodul = 23 ECTS)

[bookmark: _Hlk209553597]Modulvorgabe in Verbindung mit möglichen Anerkennungen: Lehrveranstaltungen zu mindestens drei verschiedenen religiösen Traditionen (z.B. Bahai, Islam, Jainismus, Judentum, Konfuzianismus, Sikhismus, Shintō), davon mindestens eine historische (z.B. altägyptische, aztekische, germanische, griechische, keltische, römische) Religion.

	Bezeichnung der absolvierten
Prüfung:
	SSt./ECTS
	Prüfungsdatum
	Note
	Anerkennung wird beantragt als LV für:
	ECTS
	Note

	
	
	
	
	VO oder VU zu moderner Religionsgeschichte
	5
	

	
	
	
	
	VO oder VU zu moderner Religionsgeschichte
	5
	

	
	
	
	
	SE zu Religionsgeschichte
	8
	

	
	
	
	
	VO oder VU zu historischer Religion
	5
	




M2: Pflichtmodul Vergleichend-systematische Religionswissenschaft (Gesamtmodul = 21 ECTS)

Modulvorgabe in Verbindung mit möglichen Anerkennungen: Studierende erweitern ihre Kenntnisse religionswissenschaftlicher Theoriebildung im Rahmen des Religionsvergleichs zu unterschiedlichen Kategorien (wie beispielsweise Geschlecht, Endzeit- und Jenseitsvorstellungen, Rituale u.a.). Die erworbenen Kompetenzen befähigen zu eigenständiger religionswissenschaftlich-reflektierter Vertiefung im Bereich der vergleichend-systematischen Religionswissenschaft.


	Bezeichnung der absolvierten
Prüfung:
	SSt./ECTS
	Prüfungsdatum
	Note
	Anerkennung wird beantragt als LV für:
	ECTS
	Note

	
	
	
	
	VO oder VU zu vergleichend-systematischer Religionswissenschaft
	5
	

	
	
	
	
	SE zu vergleichend-systematischer Religionswissenschaft
	8
	

	
	
	
	
	SE zu vergleichend-systematischer Religionswissenschaft
	8
	




M3: Pflichtmodul Religionswissenschaftliche Textkunde (Gesamtmodul = 10 ECTS)

Modulvorgabe in Verbindung mit möglichen Anerkennungen: Studierende vertiefen ihre religionsgeschichtlichen und vergleichend-systematischen Kenntnisse anhand einer kritisch-reflektierten Auseinandersetzung mit religiösen Quellentexten einerseits und klassischen Schriften religionswissenschaftlicher Forschung andererseits. Die erworbenen Kompetenzen befähigen zu eigenständiger religionswissenschaftlich relevanter Quellenarbeit.


	Bezeichnung der absolvierten
Prüfung:
	SSt./ECTS
	Prüfungsdatum
	Note
	Anerkennung wird beantragt als LV für:
	ECTS
	Note

	
	
	
	
	UE zu religionswissenschaftlicher Textkunde
	5
	

	
	
	
	
	UE zu religionswissenschaftlicher Textkunde
	5
	




M4: Pflichtmodul Praktische Religionswissenschaft (Gesamtmodul = 13 ECTS)

[bookmark: _Hlk209557843]Modulvorgabe in Verbindung mit möglichen Anerkennungen: Studierende vertiefen ihre religionsgeschichtlichen und vergleichend-systematischen Kenntnisse anhand deren praktischer Anwendung im gesellschaftlichen Umfeld und der durch Praxiserfahrung gewonnenen Sensibilisierung für religiöse Lebenswelten. Die erworbenen Kompetenzen befähigen zu eigenständiger praxisbezogener Umsetzung religionswissenschaftlichen Wissens und einem sachlich-reflektierten Umgang mit dem religiösen Feld.


	Bezeichnung der absolvierten
Prüfung:
	SSt./ECTS
	Prüfungsdatum
	Note
	Anerkennung wird beantragt als LV für:
	ECTS
	Note

	
	
	
	
	UE zu praktischer Religionswissenschaft
	5
	

	
	UND (eine der drei folgenden LV) 

	
	
	
	
	EX zu Praktischer Religionswissenschaft
	8
	

	
	oder

	
	
	
	
	SE zu Praktischer
Religionswissenschaft
	8
	

	
	oder

	
	
	
	
	PR Religionswissenschaftliches Praktikum
	8
	





M5: Pflichtmodul Sozialwissenschaftliche Religionsforschung (Gesamtmodul = 18 ECTS)

[bookmark: _Hlk209559230]Modulvorgabe in Verbindung mit möglichen Anerkennungen: Studierende erweitern ihre religionswissenschaftlichen Kenntnisse mit Blick auf sozialwissenschaftlich-relevante Fragestellungen, Theorien und Methoden. Die erworbenen Kompetenzen befähigen zu eigenständiger religions-wissenschaftlich-reflektierter Vertiefung im Bereich der sozialwissenschaftlichen Religionsforschung.


	Bezeichnung der absolvierten
Prüfung:
	SSt./ECTS
	Prüfungsdatum
	Note
	Anerkennung wird beantragt als LV für:
	ECTS
	Note

	
	
	
	
	VO oder VU zu sozialwissenschaftlicher Religionsforschung
	5
	

	
	
	
	
	VO oder VU zu sozialwissenschaftlicher Religionsforschung
	5
	

	
	
	
	
	SE zu sozialwissenschaftlicher Religionsforschung
	8
	






M6: Pflichtmodul Forschungskolloquium (Gesamtmodul = 5 ECTS)

Modulvorgabe in Verbindung mit einer möglichen Anerkennung: Ein bereits entwickeltes religionswissenschaftliches Masterarbeitsprojekt. Eine Forschungsfrage wurde formuliert, projektrelevante wissenschaftliche Methoden und Theorien wurden reflektiert und ein Exposé wurde entworfen.

Voraussetzung für eine mögliche Anerkennung ist eine für das konkrete Masterarbeitsprojekt bereits erfolgte SPL-Genehmigung („Bekanntgabe des Themas und der Betreuerin/des Betreuers des Masterarbeitsprojekts“).

	Bezeichnung der absolvierten
Prüfung:
	SSt./ECTS
	Prüfungsdatum
	Note
	Anerkennung wird beantragt als LV für:
	ECTS
	Note

	
	
	
	
	UE Forschungskolloquium
	5
	



Antrag auf Anerkennung

    Universität Wien
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